
   

Irreguläre Migration entschieden begrenzen  

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat in der Nacht 

auf den 7. November 2023 gemeinsam mit dem Bundes-

kanzler eine Reihe von Beschlüssen zur Migrationspolitik 

gefasst. Diese Beschlüsse betreffen vorrangig die finanzielle 

Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten, die Frage 

der Sozialleistungen für Asylsuchende sowie die Verfah-

rensbeschleunigung und -digitalisierung. 

Der MPK voraus gingen viele Wochen, in denen weder das 

Ziel noch die konkreten Lösungsansätze des Bundeskanz-

lers in Anbetracht der drängenden Migrationskrise sichtbar 

waren. Bereits am 6. September 2023, also vor mehr als 

zwei Monaten, hat Bundeskanzler Scholz im Plenum des 

Deutschen Bundestages der Opposition einen Deutschland-

Pakt angeboten – ohne jedoch konkrete Maßnahmen vor-

zulegen. Wir waren gesprächsbereit – unter der Maßgabe, 

dass am Ende wirksame Maßnahmen stehen, welche die 

Die Woche im Bundestag 

Zahlen der illegalen Migration nach Deutschland senken. 

Der Bundeskanzler möchte den Eindruck erwecken, die 

Beschlüsse der MPK seien ein signifikanter Fortschritt auf 

diesem Weg – weshalb er sogar die Überschrift 

„Humanität und Ordnung“ von uns entlehnt hat. Tat-

sächlich wird aber nur ein Bruchteil unserer 26 Forde-

rungen für eine wirkliche Wende in der Asyl- und Flücht-

lingspolitik aufgegriffen.  

Die Beschlüsse der MPK sind deshalb nicht mehr als ein 

erster Schritt auf dem Weg zu einer raschen und spürba-

ren Reduzierung der irregulären Migration nach 

Deutschland. Die Einigung wärmt viele altbekannte An-

kündigungen aus früheren Vereinbarungen auf, die auch 

nach Monaten noch nicht umgesetzt sind. Die Kraft des 

Bundeskanzlers zur Änderung seiner Migrationspolitik 

scheint bereits beim kleinsten gemeinsamen Nenner 

erschöpft. Wir fordern auch weiterhin: Die Zahlen müs-

sen runter.  
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Seit dem 7. Oktober 2023 wütet der Terror der Hamas ge-

gen Israel. Die Ermordung Unschuldiger, die Tötung ganzer 

Familien und willkürliche Geiselnahmen zeigen die men-

schenverachtende Brutalität dieser islamistischen Terror-

gruppe. Die Hamas setzt ihre Angriffe gegen Israel unver-

mindert fort. Israel antwortet darauf im Rahmen seines in 

der Charta der Vereinten Nationen verbrieften Rechts auf 

Selbstverteidigung.   

Zur gleichen Zeit tritt bei Kundgebungen und Demonstratio-

nen in Deutschland Antisemitismus offen zu Tage, der Tod 

von Jüdinnen und Juden wird gefeiert. Das ist unerträglich 

und muss alle nach den Regeln des Rechtsstaats möglichen 

Konsequenzen nach sich ziehen.  

Am Donnerstagvormittag dieser Sitzungswoche findet eine 

„Vereinbarte Debatte“ unter dem Titel „Historische Verant-

wortung wahrnehmen – Jüdisches Leben in Deutschland 

schützen“ statt. In diese Debatte bringen wir unseren dies-

wöchigen Leitantrag ein, der insgesamt 49 Maßnahmen zur 

Unterstützung Israels und zur Bekämpfung des Antisemitis-

mus in Deutschland vorschlägt.  

Der Staat Israel muss sich unserer unverrückbaren und an-

haltenden Solidarität sicher sein. Für die Offensive gegen 

die Hamas muss Israel die militärische Unterstützung erhal-

ten, die das Land zur Wiederherstellung seiner Sicherheit 

benötigt. Deutschland muss zudem seinen Einfluss in den 

internationalen Organisationen geltend machen und un-

missverständlich Position zugunsten des angegriffenen 

Staates Israel beziehen. Die Enthaltung der deutschen Bun-

desregierung bei der einschlägigen Resolution der Verein-

ten Nationen ist beschämend. Denn es darf keinen Zweifel 

geben, wo die demokratischen Kräfte in Deutschland ste-

hen: An der Seite Israels und an der Seite der Jüdinnen und 

Juden in Deutschland.  

Diese Solidarität und Gewissheit müssen auch morgen und 

übermorgen noch gelten, wenn der Krieg im Nahen Osten 

länger dauert oder zu Ende ist. Die Solidarität darf auch 

dann nicht nachlassen, wenn Antisemiten und Israelhasser 

ihre Parolen auf deutsche Straßen tragen. Deshalb fordern 

wir in 49 Punkten eine wirksame Unterstützung Israels und 

eine entschlossene Bekämpfung des Antisemitismus.  

Jüdisches Leben in Deutschland schützen  

Solidarität mit unseren Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen 

Unsere Welt ist in Unordnung geraten. Seit dem wider-

wärtigen Terrorangriff der Hamas auf Israel erleben wir 

eine große Unsicherheit und eine neue Dimension des 

Hasses, nicht nur in Nahost. Auch in Deutschland macht 

sich starker Antisemitismus bemerkbar. Deshalb wollten 

wir als Landesgruppe Niedersachsen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ein besonderes Zeichen der Solidari-

tät setzen und haben deshalb am Jahrestag der Reich-

spogromnacht Michael Grünberg, Vizepräsident der Jüdi-

schen Gemeinden in Niedersachsen und Dr. Felix Klein, 

Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in 

Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus zum 

Gespräch nach Berlin eingeladen. Herzlichen Dank an 

beide für einen intensiven und bewegenden Austausch. 

Wir müssen jetzt entschieden Flagge zeigen an der Seite 

unserer jüdischen Mitbürger und an der Seite Israels.   
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Zu den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz mit 

dem Bundeskanzler am 6. November 2023 erklärt der Vor-

sitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, André Berghegger:  

„Die Einigung auf Verfahrensbeschleunigungen und Maß-

nahmen, den Zuzug durch Grenzkontrollen und Verfahren 

in Drittstaaten zu reduzieren, sind nicht der erforderliche 

große Wurf. Zudem können sie nur wirken, sofern sie kon-

sequent umgesetzt werden. Bei den Verfahren in Drittstaa-

ten ist allerdings nur vereinbart worden, dass die Bundesre-

gierung dies prüfen werde. Solch eine Prüfung ist auch im 

Koalitionsvertrag der Ampelparteien enthalten und soll 

angeblich bereits laufen. Wenn das Ziel mit dem bisherigen 

Enthusiasmus weiterverfolgt werden wird, dürfte sich in 

den kommenden Jahren hier kaum etwas ändern. 

Die Einigung zur Kompensation flüchtlingsbedingter Mehr-

ausgaben ist besser als nichts – aber auch nicht mehr und 

keinesfalls eine abschließend befriedigende Lösung. Dass 

der Bund nunmehr zugesagt hat, künftig 7.500 Euro pro 

Jahr und Flüchtling zu zahlen, ist ein Einstieg in das auch 

von uns unterstützte „atmende System“. Damit erhalten die 

Kommunen zumindest mehr Planungssicherheit bei der 

Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen. Die Länder sind 

jetzt gefordert, den Betrag bedarfsgerecht aufzustocken. 

Nicht hilfreich ist, dass die Ampel offensichtlich weiterhin 

nicht gewillt ist, zur vollständigen Übernahme der Kosten 

der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge zurückzukehren. 

Auch bleibt weiterhin die besondere kommunale Belastung 

durch unbegleitete Minderjährige: Diese haben einen er-

höhten Betreuungsbedarf, der unter unionsgeführten Bun-

desregierungen durch eine Zusatzpauschale entsprechend 

kompensiert worden ist. Dies lehnt die Ampel weiterhin ab. 

Für die Kommunen bleibt nach der jüngsten MPK mit dem 

Bundeskanzler mehr Schatten als Licht. Der erhoffte große 

Durchbruch, der in der aktuellen Situation sowohl hinsicht-

lich Begrenzung des Zuzugs als auch bei der Bewältigung 

der finanziellen Herausforderungen erforderlich gewesen 

ist, konnte nicht erzielt werden.“ 

Mehr Schatten als Licht 

EU-Prämien müssen pünktlich ausgezahlt werden 

Zu den Ankündigungen einiger Bundesländer, die EU-

Agrarzahlungen an die Betriebe nicht Ende 2023, sondern 

erst im Februar 2024 auszuzahlen, erklärt der agrarpoliti-

sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  

Albert Stegemann:  

„Politische Verlässlichkeit sieht anders aus. Viele landwirt-

schaftliche Betriebe sind darauf angewiesen, dass die ihnen 

zustehende Summe pünktlich ausgezahlt wird. Denn sie 

haben diese einkalkuliert. Es darf nicht dazu kommen, dass 

Landwirtinnen und Landwirte extra Kredite zu hohen Zinsen 

für die Zwischenfinanzierung aufnehmen müssen. Die Bun-

desregierung muss ihre koordinierende Funktion in dieser 

Frage wahrnehmen und rasch für Klarheit und Verlässlich-

keit sorgen. Es hilft den Bäuerinnen und Bauern nicht, wenn 

der Bund nur auf die Länder verweist. Minister Özdemir 

trägt eine Mitschuld an dem Chaos. Er hat sich oft zu viel 

Zeit gelassen, um einzelne Regelungen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik nachzujustieren.“ 
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An diesem Montag  fand ein bundesweiter Aktionstag der 

Freiwilligendienste statt, um gegen die von der Ampel 

geplanten Budgetkürzungen in den Freiwilligendiensten zu 

protestieren. Dazu erklärt die familienpolitische Spreche-

rin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Silvia Breher:  

„Der bundesweite Aktionstag setzt ein wichtiges Zeichen 

gegen die von der Ampel geplanten massiven Kürzungen im 

Bereich der Freiwilligendienste. Denn diese Kürzungen füh-

ren nicht nur zum Wegfall vieler Freiwilligendienstplätze, 

sie gefährden die erfolgreiche Durchführung und die über 

Jahre aufgebauten Strukturen des Freiwilligendienstes ins-

gesamt. Dabei ist der Freiwilligendienst eine besondere und 

wichtige Form des Engagements für unsere Gesellschaft. Er 

trägt dazu bei, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und unsere Demokratie zu stärken. Gerade in diesen Tagen, 

in denen wir eine zunehmende Spaltung in unserer Gesell-

schaft beobachten, müssen wir diese wichtigen Strukturen 

ausbauen und dürfen sie nicht kaputt kürzen. Darüber hin-

aus ist das freiwillige Jahr gerade für junge Menschen eine 

wichtige Chance zur persönlichen Entwicklung und zur be-

ruflichen Orientierung. Es bietet ihnen die Möglichkeit, sich 

aus eigenem Antrieb in gemeinnützigen Einrichtungen und 

Organisationen einzusetzen und soziale Verantwortung zu 

übernehmen. Hier wird von der Ampel wieder einmal an 

der völlig falschen Stelle gespart. Wir als CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion setzen andere Prioritäten: weniger bzw. keine 

Bürokratiekosten bei der Kindergrundsicherung, aber mehr 

Mittel für die Freiwilligendienste im kommenden Bundes-

haushalt. Damit wollen wir nicht nur die massiven Kürzun-

gen zurücknehmen, sondern auch die inflationsbedingten 

Preis- und Kostensteigerungen der Träger decken.“ 

Kein Kahlschlag bei den Freiwilligendiensten  

Meilenstein internationaler Steuerpolitik 

In dieser Woche hat der Finanzausschuss des Deutschen 

Bundestags das Mindeststeuerumsetzungsgesetz be-

schlossen und im Plenum verabschiedet. Dazu erklärt der 

zuständige Berichterstatter, Fritz Güntzler:   

„Heute haben wir im Finanzausschuss das Mindeststeu-

erumsetzungsgesetz beschlossen. Wir unterstützen diesen 

Meilenstein internationaler Steuerpolitik von Anfang an. 

Mehr als 135 Staaten drängen mit der Einführung eines 

weltweiten Mindestniveaus von 15 % darauf, schädlichen 

Steuerwettbewerb zu beenden und sogenannter aggressi-

ver Steuerplanung einen Riegel vorzuschieben. Die Arbeiten 

auf internationaler Ebene zur Einführung der Mindestbe-

steuerung sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Wichtig 

ist, dass diese Arbeiten weiterlaufen. Auf unser Drängen hin 

hat die Regierung zuletzt eine Öffnungsklausel in das Gesetz 

aufgenommen, um diese Entwicklungen umgehend im 

deutschen Gesetz nachzuvollziehen. Auch halten wir es 

schon lange für geboten, die Absenkung der sogenannten 

außensteuerrechtlichen Niedrigsteuerschwelle von 25 auf 

15 Prozent für ausländische Tochtergesellschaften. Es kann 

nicht sein, dass die Niedrigsteuerschwelle von 25 % höher 

ist als die niedrigste nationale Gesamtsteuerbelastung von 

22,825 % (einschl. Gewerbesteuer).“  
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machen. Am 28. Juni 2023 hat die Europäische Kommission 

einen Vorschlag für ein gesetzliches Rahmenwerk für die Aus-

gabe eines digitalen Euro vorgelegt. Die Digitalisierung des 

Euro wird der weitreichendste Eingriff in unser Währungssys-

tem seit der Einführung des Euro. Dennoch sollen nach dem 

Willen der Europäischen Kommission nationale Parlamente 

kein Mitspracherecht bei der Entscheidung über Einführung 

und Ausgestaltung des digitalen Euro haben. Die Bundesre-

gierung scheint sich die Position der Kommission zu eigen zu 

machen und verweist lediglich auf die Möglichkeit zur Abgabe 

einer Stellungnahme durch den Deutschen Bundestag. Das 

genügt nicht. Mit unserem Antrag stellen wir fest: Die Einfüh-

rung eines digitalen Euro ist in ihrer Bedeutung für das 

„System Euro“ mindestens gleichrangig zur Erweiterung des 

Währungsgebietes zu beurteilen – also muss der Deutsche 

Bundestag auch beteiligt werden. Das Verfahren der Kommis-

sion und der Bundesregierung wird der Bedeutung der anste-

henden Entscheidung daher nicht gerecht. 

Verschiebebahnhof Arbeitsagentur verhindern – Vermitt-

lung stärken, statt Arbeitslosigkeit verwalten. Arbeitsminis-

ter Heil wollte die Betreuung von unter 25-jährigen Langzeit-

arbeitslosen in den Arbeitsagenturen durchführen lassen. So 

sollten 900 Mio. Euro pro Jahr aus der Steuerkasse eingespart 

werden. Die Kosten sollten stattdessen die Beitragszahler der 

Arbeitslosenversicherung zahlen. Die Pläne des Ministers sind 

wegen des öffentlichen Protests gescheitert. Doch Minister 

Heil will die Pläne dem Grunde nach beibehalten: Nun sollen 

Weiterbildung und Reha Langzeitarbeitsloser ab 2025 im SGB 

III statt SGB II verwaltet werden. In unserem Antrag, den wir 

in dieser Woche erstmalig beraten, stellen wir fest: Eine fach-

liche Begründung der Pläne des Arbeitsministers gibt es nicht. 

Es sind Verschlechterungen für die Betroffenen zu erwarten, 

durch neue Schnittstellen und eine Vielzahl von Ansprech-

partnern. Wir kritisieren zudem die Mittelkürzungen im Ein-

Die Woche im Plenum  

1. Weitere Initiativen unserer CDU/CSU-Fraktion 

Belarus in die europäische Völkerfamilie zurückführen – Den 

Freiheitswillen der Menschen unterstützen.  Die Bürger von 

Belarus haben sich im Sommer 2020 in ihrer überwiegenden 

Mehrheit für einen demokratischen Wechsel gestimmt und 

nehmen dafür große Entbehrungen in Kauf. Sie haben Luka-

schenka und seinem Regime das Vertrauen und die Unterstüt-

zung entzogen und mit ihren friedlichen Protesten und Mas-

senstreiks gezeigt, dass sie sich ein modernes, weltoffenes 

Land wünschen. Vom erzwungenen Exil aus setzen sich die 

demokratischen Kräfte, darunter vor allem Sviatlana 

Tsikhanouskaya – die legitime Gewinnerin der Wahlen von 

2020 – sowie das im Sommer 2022 gegründete Übergangska-

binett und der Koordinierungsrat weiter für diesen Wandel 

ein. Auch im Land selbst setzen mutige Initiativen im Unter-

grund die Arbeit fort. Deshalb fordern wir unserem Antrag, 

den wir in dieser Woche erstmalig beraten haben, weiterhin 

harte und gezielte Sanktionen gegen den gesamten belarussi-

schen Sicherheits- und Geheimdienstapparat, der das Zent-

rum des Lukaschenka-Regimes bildet. Außerdem sollen den 

Opfern von Gewalt, Repression und Folter großzügige Unter-

stützung gewährt werden. Die Einreise für belarussische 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die nachweislich poli-

tisch verfolgt sind, ist zu erleichtern. Die Unterstützung für die 

demokratischen Kräfte, insbesondere für das von Sviatlana 

Tsikhanouskaya geleitete Übergangskabinett im Exil, für die 

belarussische Zivilgesellschaft und für freie Medien ist poli-

tisch und finanziell unvermindert fortzusetzen und auszubau-

en. Parallel debattierten wir später erstellten Antrag der Am-

pel-Fraktionen Für ein demokratisches Belarus in der europä-

ischen Familie, der weitgehend unserem Antrag entspricht.  

Abstimmung über den digitalen Euro im Bundestag bindend 
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Überarbeitung der Luftqualitätsrichtlinie schärfere Grenzwer-

te vor, die sich stärker an den 2021 veröffentlichten Richtwer-

ten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientieren. So 

soll z.B. der zulässige durchschnittliche Jahreswert für Stick-

stoffdioxid von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 

Mikrogramm gesenkt werden. Neben dem Fokus auf der ver-

pflichtenden Einhaltung von Grenzwerten auch an hoch be-

lasteten – zum Beispiel verkehrsnahen – Standorten sieht der 

Richtlinienentwurf zudem eine kontinuierliche Senkung der 

durchschnittlichen Belastung mit Luftschadstoffen (z.B. Stick-

stoffdioxid und Feinstaub (PM2,5)) bis zur Erreichung der 

WHO-Richtwerte vor. Mit unserem Antrag, den wir in dieser 

Woche erstmals beraten, fordern wir die Bundesregierung 

deshalb auf, sich bei den Verhandlungen im Rat grundsätzlich 

für Technologieoffenheit, realistisch erreichbare Grenzwerte, 

längere Übergangszeiten, mehr Spielräume für die Kommu-

nen bei der Erstellung von Luftreinhalteplänen und gegen 

flächendeckende Fahrverbote einzusetzen. 

Exportnation Deutschland stärken mit regelbasierter Han-

delspolitik statt unrealistischen Forderungen. Das Scheitern 

der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen 

der EU und Australien sowie das zunehmend in Frage stehen-

de Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur-

Raum müssen endlich zu einem handelspolitischen Erwachen 

und Umdenken der Bundesregierung führen. Handelsabkom-

men, die teilweise über Jahrzehnte verhandelt wurden, dür-

fen nicht länger zerredet, mit Nachforderungen im Nachhal-

tigkeitsbereich überfrachtet und damit leichtfertig aufs Spiel 

gesetzt werden. Es gilt, diese Abkommen endlich zum Ab-

schluss zu bringen und die Verhandlungen über andere weg-

weisende Handelsabkommen, wie z.B. mit Indien, schnellst-

möglich voranzutreiben. Mit unserem Antrag fordern wir die 

Bundesregierung deshalb auf, geschlossen den Abschluss von 

Handelsabkommen vorantreiben und unterstützen. Deutsch-

gliederungs- und Verwaltungstitel der Jobcenter. Für die Ver-

mittlung in Arbeit stehen 700 Mio. Euro weniger zur Verfü-

gung als im Vorjahr. Es steht zu befürchten, dass sich die Ver-

mittlung in Arbeit spürbar verschlechtern wird. 

Finanzierung der Forschungsverbünde zur DDR-Forschung 

sicherstellen – Kommunismus-Forschung stärken – Vermitt-

lungsarbeit zur Willkür in der DDR verstärken. Die unionsge-

führte Bundesregierung hat in der vergangenen Legislaturpe-

riode mit der „Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorha-

ben auf dem Gebiet der DDR-Forschung im Rahmenpro-

gramm Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ die wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit der DDR und dem SED

-Unrecht vorangetrieben. Unser Ziel ist, eine stärkere Veran-

kerung der nur schwach entwickelten DDR-Forschung in der 

deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft zu etablie-

ren. Insbesondere für die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen 

und Lehrer – und damit für die Vermittlung dieser Themen in 

den Schulen – sind Kenntnisse über das SED-Unrecht von gro-

ßer Bedeutung. Leider geht die Bundesregierung einen ande-

ren Weg: Statt die Förderung der DDR-Forschung fortzuführen 

oder gar auszuweiten, hat die Bundesregierung im Haushalt 

2023 eine deutliche Kürzung der Forschungsförderung vorge-

nommen. Mit unserem Antrag – den wir in dieser Woche ab-

schließend beraten haben – fordern wir die Bundesregierung 

deshalb auf, die in der ersten Förderrunde bereitgestellten 

Mittel für die „Forschungsverbünde SED-Unrecht“ auch in der 

zweiten Förderrunde in mindestens gleicher Höhe zur Verfü-

gung zu stellen und die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. 

Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 

Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über 

einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates über Luftqualität und saubere Luft für 

Europa. Die EU-Kommission schlägt in ihrem Entwurf zur 
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Zentraler Bestandteil des Gesetzes ist die Einrichtung der 

elektronischen Patientenakte (ePA) für alle. Sie soll den Aus-

tausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten vorantreiben 

und die Versorgung gezielt unterstützen. Zudem wird das E-

Rezept als verbindlicher Standard eingerichtet. Aus unserer 

Sicht ist der grundsätzlichen Zielrichtung des Gesetzentwurfes 

zuzustimmen. Allerdings fehlen wichtige Bestandteile. Dazu 

gehört insbesondere ein Maßnahmenpaket, das Ärzte bei der 

Digitalisierung unterstützt. 

Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten 

(Gesundheitsdatennutzungsgesetz – GDNG). Mit dem GDNG 

sollen Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen wer-

den. Kern des Gesetzes ist die erleichterte Nutzbarkeit von 

Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. Dazu 

wird unter anderem eine dezentrale Gesundheitsdateninfra-

struktur mit einer zentralen Datenzugangs- und Koordinie-

rungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten aufgebaut. 

Auch hier ist die grundsätzliche Zielrichtung des Entwurfes 

unterstützenswert. Stand jetzt ist aber beispielsweise das 

Verhältnis der Kranken- und Pflegekassen, die neue Befugnis-

se erhalten sollen, im Vergleich zu Ärzten und Psychothera-

peuten noch nicht zufriedenstellend geregelt. 

Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens 

beim Bundesgerichtshof. Massenverfahren stellen eine große 

Belastung für die betroffenen Zivilgerichte dar. Es handelt sich 

dabei um massenhafte Einzelklagen zur gerichtlichen Gel-

tendmachung gleichgelagerter (Verbraucher-)Ansprüche (zum 

Beispiel im Diesel-Skandal oder wegen unzulässiger Klauseln 

in Fitnessstudio-, Versicherungs- oder Bankverträgen). Meist 

stellen sich in diesen Verfahren die gleichen entscheidungser-

heblichen Rechtsfragen. Sind diese Rechtsfragen durch den 

Bundesgerichtshof höchstrichterlich geklärt, so können 

gleichlautende Verfahren, die bei den Instanzgerichten noch 

anhängig sind, anhand dieser Leitentscheidung ohne weiteres 

land muss hier auch innerhalb der EU eine Führungsrolle 

übernehmen. Nur mit dem Ausbau bestehender außenwirt-

schaftlicher Beziehungen mit gleichgesinnten Ländern sowie 

mit neuen Kooperationspartnern können Lieferketten diversi-

fiziert, einseitige Abhängigkeiten reduziert und die Resilienz 

der Europäischen Union und Deutschlands erhöht werden.  

Net-Zero Industry Act zum Motor für den Industriestandort 

Deutschland machen – Effizient, bürokratiearm und techno-

logieoffen. Die Europäische Kommission hat den so genann-

ten Net-Zero Industry Act (NZIA) vorgeschlagen. Damit will sie 

Null-Emmissionstechnologien fördern. Ziel ist, dass die Pro-

duktionskapazität für die strategisch wichtigsten Technologien 

– wie Photovoltaik, Windkraft, Batterien und Wärmepumpen 

– bis 2030 mindestens 40 Prozent des Bedarfs der EU erreicht. 

Der NZIA stützt sich auf mehrere Säulen, darunter günstige 

Investitionsbedingungen, Beschleunigung der CO2-Ab-

scheidung, leichterer Marktzugang und bessere Qualifikatio-

nen. Mit unserem Antrag fordern wir: Deutschland muss sich 

bei der Ausgestaltung des NZIA strategisch einbringen, damit 

die Maßnahmen ihre Wirkung für den Standort Deutschland 

nicht verfehlen und die Umsetzung der Maßnahmen so 

schnell und reibungslos wie möglich verläuft. Wenn dies ge-

lingt, können die vereinfachten Prozesse des NZIA (One-Stop-

Shop) und die Ansprüche an Digitalisierung, Transparenz, 

Funktionalität und Effizienz als Bestandteil einer modernen 

Industriepolitik zum Vorbild für eine effiziente Verwaltung in 

ganz Deutschland werden. Die Bundesregierung ist hier bisher 

komplett untätig.   

2. Sonstige Tagesordnungspunkte 

Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesund-

heitswesens (Digital-Gesetz – DigiG). Das Digital-Gesetz soll 

den Behandlungsalltag für Ärztinnen und Ärzte sowie für Pati-

entinnen und Patienten mit digitalen Lösungen vereinfachen. 
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Wandel in der Bundeswehr. Nur so kann auf die grundlegen-

de Lageänderung reagiert und die Bundeswehr schnellstmög-

lich auf die Erfordernisse der Landes- und Bündnisverteidi-

gung ausgerichtet werden. Die Verteidigungsfähigkeit 

Deutschlands gibt es dabei nicht zum Nulltarif. Es erfordert 

eine schmerzhafte, aber dringend notwendige finanzielle Un-

terfütterung im Bundeshaushalt. Das durch alle NATO-

Mitgliedstaaten vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel, also die Auf-

wendung von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts für verteidigungsrelevante Ausgaben, ist hierfür zentral. 

Die Verteidigungsausgaben müssen, wie vom Verteidigungs-

minister selbst gefordert, ab 2024 substanziell, d.h. um jähr-

lich mindestens zehn Milliarden Euro erhöht werden, und 

zwar zusätzlich zum Sondervermögen. Wir fordern die Bun-

desregierung dazu auf, dem Wort der „Zeitenwende“ endlich 

auch konkrete Taten bei der Reform der Bundeswehr folgen 

zu lassen.  

zügig entschieden werden. Bisher können etwa durch Rück-

nahme von Revisionen aus prozesstaktischen Gründen oder 

aufgrund eines Vergleichs höchstrichterliche Entscheidungen 

verhindert werden. Ohne eine höchstrichterliche Klärung blei-

ben die Instanzgerichte jedoch immer wieder mit neuen Ver-

fahren zu gleichgelagerten Sachverhalten belastet. Deshalb 

will die Bundesregierung nun ein Leitentscheidungsverfahren 

beim Bundesgerichtshof einführen. Wir lehnen diesen Gesetz-

entwurf indes ab. Massenverfahren stellen ohne Frage ein 

großes Problem für die Justiz dar. Das Problem wurde auch 

schon durch die Union in einem eigenen Antrag thematisiert 

(Drs. 20/5560). Die dazu durchgeführte öffentliche Anhörung 

hat jedoch ergeben, dass Leitentscheidungsverfahren nicht 

der richtige Weg sind, da die Verfahren nach dem Durchlaufen 

des Instanzenzuges erst viel zu spät beim Bundesgerichtshof 

ankommen. Hierzu bedarf es eines Vorabentscheidungsver-

fahren beim Bundesgerichtshof.  

Unser Antrag: „Für Deutschlands Sicherheit – nachhaltige 
Finanzierung für eine einsatzbereite und einsatzfähige Bun-
deswehr“ 

Nach Ende des bipolaren Konflikts profitierte Deutschland von 

der sogenannten „Friedensdividende“. Wir lebten in der Illusi-

on vom „Ende der Geschichte“, in welchem es keine existenzi-

ellen militärischen Bedrohungen mehr geben würde. Spätes-

tens mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ha-

ben sich die sicherheits- und verteidigungspolitischen Grund-

annahmen jedoch fundamental verschoben. Deutschland 

braucht eine Bundeswehr, die die Aufgaben der Landes- und 

Bündnisverteidigung erfüllen kann. Der Weg dahin ist steinig, 

der Reform- und Nachholbedarf immens. Neben ausreichend 

Ressourcen sind effiziente Prozesse und klare Strukturen not-

wendig.  

Die „Zeitenwende“ erfordert raschen und einschneidenden 
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